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Nach der Wahl: knapp 6 Prozent weniger Frauen im Deutschen Bundestag

Angesichts des gesunkenen Frauenanteils im Bundestag nach der Bundestagswahl fordert

die neu gewählte Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes e.V. (djb) Prof. Dr. Maria

Wersig „ein Nachdenken über Änderungen des Parteienrechts“. Der Anteil der weiblichen

Abgeordneten im Deutschen Bundestag hat sich von 36,5 Prozent auf 30,75 Prozent

verringert. Weniger als ein Drittel der Abgeordneten sind also Frauen. Damit fällt der Anteil

der Frauen in unserer höchsten Volksvertretung auf den Stand von vor 20 Jahren zurück.

Betrachtet man die einzelnen Bundestagsfraktionen, so fallen von den bislang im Bundestag

vertretenen Parteien besonders CDU/CSU auf: Bei ihnen ist der Frauenanteil auf unter 20

Prozent gesunken. Den höchsten Männeranteil haben die Neuzugänge AfD (88,3 Prozent)

und FDP (77,5 Prozent). Lediglich solche Parteien, die sich von vornherein per Satzungsrecht

zur Quotierung ihrer Wahllisten verpflichtet haben, erreichen ein angemessenes Verhältnis

von Frauen und Männern in ihren Fraktionen. So die SPD, die ihre 40 Prozent-Frauenquote

leicht übertrifft und auf 41,8 Prozent Frauen kommt. Bündnis 90/Die Grünen erreichen einen

Frauenanteil von 58,2 Prozent, die Linke kommt auf 53,6 Prozent.

„Das Absinken des Frauenanteils um fast 6 Prozent lässt sich keineswegs damit

rechtfertigen", so Prof. Dr. Wersig, „dass damit nur die Frauenanteile in den Parteien

widergespiegelt würden. Der Erfolg von Frauenquoten im Satzungsrecht politischer Parteien

belegt, dass niedrige Frauenanteile auch damit zu tun haben, dass männerdominierte

Parteien qualifizierten Frauen keine Anreize zur politischen Arbeit bieten und ihnen keine

adäquaten Betätigungsmöglichkeiten eröffnen.“ Damit widerspricht sie der im Vorfeld der

Wahl geäußerten Behauptung, dass der Maßstab eines zu geringen Frauenanteils in

Parlamenten die Zahl der weiblichen Mitglieder in diesen Parteien zu sein habe. Der

Maßstab, der hier anzulegen ist, ist und bleibt der Anteil von Frauen in der Bevölkerung.

„Letztlich behaupten doch diejenigen, für die der Maßstab eines vertretbaren Frauenanteils

im Bundestag das derzeitige Verhältnis der weiblichen und männlichen Mitglieder in den

Parteien ist, dass die Frauen selbst daran schuld seien, wenn ihr Anteil in den

Volksvertretungen so gering ist“, sagte Prof. Dr. Wersig. „Dem ist zu widersprechen. Die

politischen Parteien müssen nicht nur um Wählerinnen werben, sondern auch um

Kandidatinnen für politische Ämter. Parteien haben die demokratische Verantwortung,

Frauen und Männer gleichermaßen die Chance einzuräumen, politische Ämter zu bekleiden.

Auch gegen bisherige Männermehrheiten. Gut die Hälfte der im Bundestag nunmehr
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vertretenen Parteien hat hier leider versagt.“ Prof. Dr. Maria Wersig schließt mit den

Worten: „Für die Frauen in Deutschland war dieser Wahlsonntag unter mehreren Aspekten

ein besonders schwarzer Tag.“


